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5 Jahren erneut zu erörtern . Inzwiſchen iſt im Falle ſeiner Ver⸗
wendung auf ſeine Lagerbeſtändigkeit und auf die Roſtſicherheit von
Eiſeneinlagen zu achten .

Wir erklären unter den gleichen Vorausſetzungen und Bedingungendie Verwendung von Hochofenzement auch für das Großherzogtum
Baden für zuläſſig und überſenden zu dortiger Verwendung je 2 Exem⸗
plare der maßgebenden Beſtimmungen , deren eines dem Bezirksbau⸗
kontrolleur auszuhändigen iſt .

Anhang Väzur Landesbauordnung
63u S 127 Abſ . 2 LB0 . ) .

Grundſätze für die Berechnung der Standfeſtigkeit freiſtehender
Kamine ) .

Den Geſuchen um Baugenehmigung von Kaminen der in 8 127
der Landesbauordnung bezeichneten Art iſt außer einer Zeichnungder Nachweis der Standfeſtigkeit in je doppelter Fertigung beizu⸗
fügen ( vergl . auch LBO . § 126 Abſ . Zff . ) .

Aus dem Nachweiſe der Standfeſtigkeit muß genau zu
entnehmen ſein , bis zu welchem Grade die verwendeten Bauſtoffe in
den gefährlichen Querſchnitten des Bauwerks in Anſpruch genommen
werden , ſowie welche Belaſtung der Untergrund erfährt .

Als maßgebender Winddruck — gegen eine zur
Windrichtung ſenkrechte , ebene Fläche ſollen bei freiſtehenden Kaminen
150 kg/ am in Rechnung geſtellt werden . In beſonders gefährdeten
Lagen und bei Kaminen über 65 m Höhe bleibt es dem Miniſterium
des Innern vorbehalten , die Annahme eines höheren Winddrucks
zu fordern .

Etwaiger Einfluß der Saugwirkung auf der der Wind⸗
richtung entgegengeſetzten Seite iſt in dem Werte 150 kg / qm enthalten .

Der durch anſtoßende oder umſchließende Gebäude gewährte
Schutz des Kamins gegen Winddruck ſoll unberückſichtigt bleiben .

Als Angriffspunkt des auf die Kaminſäule ausgeübten
Winddrucks iſt der Schwerpunkt des lotrechten Schnitts dieſer Säule
anzuſehen . Bedeutet P den Flächeninhalt dieſes Schnitts in qm —
bei eckigen Kaminen rechtwinklig zu zwei gegenüberliegenden Flächen
gemeſſen —, ſo iſt die Größe des Winddrucks anzunehmen :

bei runden Kaminen zu 0,67 VY. E
bei achteckigen Kaminen zu 0,71 . . E
bei rechteckigen Kaminen zu 1,00 W. E .

Dieſe Werte gelten auch dann , wenn der Wind über Eck weht .
Letztere Windrichtung iſt maßgebend für die Beſtimmung der größten
Kantenpreſſung bei eckigen Querſchnitten .

9 Vol. die Anmerkung zu § 127 Abſ . 2 L80 .
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Bei der Berechnung der Standfeſtigkeit muß das Gewicht des

Kamins nach dem wirklichen Einheitsgewicht des zu verwendenden
Mauerwerks ermittelt werden ,

Der Unternehmer der baulichen Ausführung eines Kamins hat
die volle Verantwortung dafür zu übernehmen , daß das in
der Berechnung der Standfeſtigkeit eingeſetzte Gewicht von 1 ebm
Mauerwerk mit der Wirklichkeit übereinſtimmt , ſowie dafür , daß
die von ihm verwendeten Bauſtoffe ( Steine , Mörtel und dergl . ) be⸗

züglich ihrer Güte ' und Feſtigkeit ſeinen Angaben entſprechen und

techniſch richtig verwendet werden . Den prüfenden Behörden bleibt
es überlaſſen , den Nachweis der Richtigkeit des eingeſetzten Einheits⸗
gewichts und der übrigen Angaben zu verlangen oder ſelbſt die

Richtigkeit zu prüfen .
Der Nachweis der Standfeſtigkeit und die Berechnung der

Kantenpreſſungen hat ſich auf ſämtliche Abſatzfugen zu erſtrecken .
Hierbei ſollen in der eigentlichen Säule die größten Beanſpruchungs⸗
ziffern in der unteren Lagerfuge des unterſten Abſatzes liegen , d. h.
da, wo die Säule in den Sockel bezw . in das Fundament übergeht .
Von dieſer Fuge ab müſſen die Beanſpruchungsziffern nach oben in

ſtetig verlaufenden Kurven abnehmen , nach unten allmählich in den

zuläſſigen Bodendruck übergehen .
Bei der Berechnung der Druckbeanſpruchungen ſind Ver⸗

ſchwächungen des Mauerwerks durch Fuchsöffnungen und dergl . zu
berückſichtigen . Ein Futter darf nicht als tragender Teil des Kamins
angeſehen werden , doch iſt ſein Gewicht bei der Berechnung der

Kantenpreſſung des Fundaments in Rechnung zu ſtellen . Die auf
dem Fundamente aufliegende Erdauflaſt darf zu dem Fundament⸗
gewicht nicht hinzugerechnet werden .

Unter der Vorausſetzung windſeitig klaffender Lagerfugen ,
einer gleichmäßigen Übertragung des Drucks durch guten Mörtel ,
ſorgfältiger , kunſtgerechter Herſtellung und genügender Abbindezeit
des Mörtels und Verwendung von Hartbrandſteinen von mindeſtens
250 kg / gem Druckfeſtigkeit darf bei einem Winddruck von 150 kg /am
die Druckſpannung an der am ſtärkſten belaſteten Mauerkante bei
Schornſteinen bis zu 30 m Höhe 12 kg / qem , darüber hinaus 15 kg /qem
nicht überſchreiten ) .

Wird dieſer Wert bei Anwendung verlängerten Zementmörtels
größer als 12 kg / qem , ſo kann der Nachweis dafür verlangt werden ,
daß die beim Bau verwendeten Steine eine Druckfeſtigkeit von
mindeſtens 250 kg / gem und der zur Verwendung kommende ver⸗
längerte Zementmörtel nach 28 Tagen bei Verſuchen mit entſprechenden

8 eine Druckfeſtigkeit von mindeſtens 150 kg / qem
eſitzen .

) Dieſer Abſatz in der Faſſung des Erl . d. Min . d. Innern
v. 13. März 1919 Nr. 14759 . Siehe auch die Fußnote am Schluß
dieſer „Grundſätze “ .
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Über die Höchſtgrenze von 15 kg/ gem darf der Mauerkörper bei
einem Winddruck von 150 kg / qm in keinem Falle beanſprucht werden .

Unter verlängertem Zementmörtel ( Kalkzementmörtel ) iſt ein
Mörtel verſtanden , der auf 2 Raumteile Kalt und 6 —8 Raumteile
ſcharfkantigen , ſchlammfreien Sand 1 Raumteil beſten Portland⸗
Zement enthält . Bei Anwendung fetten Kalkmörtels (1 Raumteil
Kalk auf 3 Raumteile Sand ) darf die höchſte Kantenpreſſung 7 kg / qem
nicht überſteigen . Die Verwendung von Steinen unter 250 lg / qem
Druckfeſtigkeit iſt unzuläſſig .

Auf der Windſeite dürfen ſich die Fugen bei einem Winddruck
von 150 kg / am nicht weiter als bis zur Schwerpunktsachſe des
Querſchnitts öffnen ; dies wird erreicht , wenn

R ＋
2 3

worin bedeutet :

a den Abſtand des Angriffspunkts der Mittelkraft aus Eigen⸗
gewicht und Winddruck vom Schwerpunkt des Querſchnitts
in m,

R den Halbmeſſer des dem äußeren Umfang des Querſchnitts
eingeſchriebenen Kreiſes in m,

r den Halbmeſſer des dem inneren Umfang des Querſchnitts
eingeſchriebenen Kreiſes in m.

Falls für das Fundament Stampfbeton verwendet wird , iſt für
dieſen eine Druckbeanſpruchung von 15 keg/ gem zuläſſig , bei einem
Miſchungsverhältnis von wenigſtens 1 Raumteil beſtem Portland⸗
Zement auf 8 Raumteile ſcharfen , ſchlammfreien Kies und Sand .

Die höchſte Kantenpreſſung , mit welcher das Kaminfundament
unter Berückſichtigung des Winddruckmoments den Erdboden be⸗
laſtet , darf bei gutem Baugrund 255kg / qem nicht überſteigen . Dabei
iſt die Bedingung zu erfüllen , daß auf der Windſeite das Fundament
ſich nicht vom Boden abhebt , m. a. W. , daß die Mittelkraft aus
Kamingewicht und Winddruck im Zentralkern der Fundamentſohleverbleibt . Bei ungünſtigem Baugrunde muß die ſpezifiſche Kanten⸗
preſſung entſprechend unter dem Werte von 2,5 kg / qem bleiben . Bei
ſchlechten Bodenverhältniſſen kann eine künſtliche Verbeſſerung des
Baugrundes ( Pfahlroſt und dergl . ) vorgeſchrieben werden .

Es iſt ferner vom Kaminkopf ab bis zu dem gefährlichen Quer⸗
ſchnitt die Größe des kritiſchen Winddrucks P nachzuweiſen , der ſich
nach der Formel berechnet :

G. · R

worin bedeutet :
das Mauergewicht oberhalb des betrachteten Querſchnitts in kg,

R den Halbmeſſer des dem äußeren Umfang des Querſchnitts
eingeſchriebenen Kreiſes in m,

Schluſſer⸗ - Franz , Bau⸗ und feuerpolizeiliche Vorſchriften . 18
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k den Koeffizienten des Winddrucks : = 0,67 für runde , 0,71
für achteckige , 1,00 für quadratiſche Kamine ,

F die Projektion der oberhalb des betrachteten Querſchnitts ge⸗
legenen Kaminſäule auf eine Ebene ſenkrecht zur normalen
Windrichtung ,

S den Abſtand des Schwerpunkts dieſer Fläche Pvon dem be⸗

trachteten Querſchnitt in m.
Die Größe des kritiſchen Winddrucks hat für die Schornſtein⸗

ſäule von oben nach unten in ſteter Kurve abzunehmen ; ſelbſt für
die kleinſten Kamine darf der kritiſche Winddruck nicht unter
200 kg / qem ſinken . ! )

Für die Erhöhung vorhandener Kamine ſind die gleichen Nach⸗
weiſe wie für Neubauten zu erbringen .

Vorausgeſetzt wird , daß im übrigen bewährte konſtruktive
Regeln eingehalten werden , daß insbeſondere bei gemauerten Kaminen
die obere Wandſtärke nicht ſchwächer gewählt wird als 12 em für
eckige und 15 em für runde Querſchnitte . ! )

2 . Verordnung des Miniſters des Innern und

des Arbeitsminiſters über die Handhabung der

Bau⸗ , Wohnungs⸗ und Feuerpolizei in den

Städten vom 28 . April 1924 .

( Geſ. ⸗ u. VOBl . 1924 S. 115) .

§ 1. Soweit nach den Beſtimmungen des Geſetzes über

die Polizeiverwaltung , das Polizeiſtrafgeſetzbuch und das

Polizeiſtrafverfahren ( Polizeigeſetz ) vom 31 . Januar 1923

( Geſetz⸗ und Verordnungsblatt Seite 29 ) die Ortspolizei auf
den Gebieten des Wohnungs⸗ und Bauweſens ſowie des

Feuerſchutzweſens von der Gemeinde verwaltet wird ) , gelten
die folgenden Beſtimmungen .

1) Dieſe Abſätze in der Faſſung des Erl . d. Min . d. Innern
v. 13. März 1919 Nr. 14759 , welcher noch folgende Bemerkung
enthält : „ Durch die Abänderung der Beſtimmungen über die Berech⸗
nung der Standfeſtigkeit freiſtehender Kamine werden die ſtatiſchen
Anforderungen an freiſtehende Kamine zwar ermäßigt , aber in einer
Weiſe , die den Erfahrungen der Praxis noch vollauf Nechnung trägt .
Den Baupolizeiorganen muß es überlaſſen bleiben , im Einzelfall den
Nachweis der Druckfeſtigkeit der Steine zu fordern oder Probeſteine
auf ihre Druckfeſtigkeit auf Koſten der Unternehmer prüfen zu laſſen . “

2) Siehe Seite 279 .
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